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Monitoring der 
Städtebauförderung 
im BBSR

Aufgabenschwerpunkte, städtebauliche Kontexte 
und Programmprofile in der Städtebauförderung

Die Städtebauförderung bietet aktuell sieben Programme an, die auf unter-
schiedliche städtebauliche Aufgaben ausgerichtet sind. Mit der Föderalis-
musreform des Jahres 2006 sind zusätzliche Anforderungen an die Pro-
gramme der Städtebauförderung erwachsen. Nach der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts sind Finanzhilfen des Bundes nach Artikel 104b 
GG an die Länder immer nur zeitlich befristet. Für die Praxis der Städtebauför-
derung, die auf die Umsetzung langfristig angelegter städtebaulicher Maß-
nahmen angelegt ist, musste daher eine verfassungskonforme Programm-
struktur entwickelt werden.

Die Programmvielfalt und die zeitliche Befristung stoßen immer wieder auf 
Kritik. Zum einen stoße die Programmvielfalt auf Grenzen bei den Verwal-
tungskapazitäten, zum anderen sei eine städtebauliche Transformationspolitik 
eine Daueraufgabe, die sich nur sehr schwer mit einer zeitlichen Befristung 
von Finanzmitteln vereinbaren ließe. Die Städtebauförderung steht somit in 
einem Spannungsfeld von inhaltlicher Schärfung der Programmstruktur auf 
der einen Seite und Ansprüchen an eine möglichst unbürokratische Umset-
zung von Maßnahmen zur Stadtentwicklung auf der anderen Seite.

Aus Sicht der wissenschaftlichen Programmbegleitung stellen sich vor die-
sem Hintergrund folgende Fragen:

n Welche städtebaulichen Aufgaben gehen die Kommunen mit welchen 
Programmen an?

n Beeinflusst der städtebauliche Kontext die Auswahl der Programme?

n Lassen sich aus der Kombination städtebaulicher Aufgaben und der 
Struktur der Fördergebiete Programmprofile ableiten?

Autoren

Jürgen Göddecke-Stellmann 
Thorsten Wagener 
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Liebe Leserinnen und Leser,

seit der Föderalismusreform im Jahre 2006 fordert Artikel 104b Grundgesetz, 
dass der Bund den Ländern Finanzhilfen befristet gewährt und diese degressiv 
zu gestalten sind. Für die Städtebauförderung heißt das, eine differenzierte Pro-
grammstruktur zu entwickeln, deren Ziele und Maßnahmen auf die unterschied-
lichen städtebaulichen Herausforderungen zugeschnitten sind. Eine solche 
Struktur etablierte sich bereits vor der Föderalismusreform mit dem Städtebau-
lichen Denkmalschutz Ost, den Stadtumbau-Programmen und der Sozialen Stadt 
– inzwischen Leitprogramm der Städtebauförderung. In den letzten Jahren hat 
sich die Förderlandschaft weiter aufgefächert. 

Wie aber werden die einzelnen Programme in der Praxis ausgestaltet? In-
wieweit bilden sie das Spektrum städtebaulicher Aufgaben ab? Und können 
bestimmte städtebauliche Aufgaben eindeutig bestimmten Programmen zuge-
ordnet werden? 

Diese und weitere Fragen beantworten die Autoren anhand der BBSR-Daten-
bank zur Städtebauförderung. Mit unterschiedlichen Merkmalen wie der inner-
städtischen Lage der Maßnahmen, dem Gebietstyp und den Problemlagen im 
Fördergebiet werden Programmprofile gezeichnet. Sie helfen, valide Aussagen 
über die Ausgestaltung der Programme zu treffen. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.

Direktor und Professor Harald Herrmann
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Die Entwicklung der Programmstruktur

Die aktuelle Programmstruktur der 
Städtebauförderung ist eine Folge 

der Föderalismusreform 2006.

Auch wenn bereits vor der Föde-
ralismusreform des Jahres 2006 
verschiedene Städtebauförderungs-
programme existierten, kann die 
heutige Programmstruktur als Folge 
dieser Reform gesehen werden. Denn 
in der seit 2006 gültigen Fassung des 
Art. 104b des Grundgesetzes sind in 
Abs. 2 an die Vergabe der Fördermit-
tel bestimmte Bedingungen geknüpft. 
Danach sind die Finanzhilfen des 
Bundes an die Länder befristet zu 
gewähren und hinsichtlich ihrer 
Verwendung in regelmäßigen Zeitab-
ständen zu überprüfen. Des Weiteren 
sind die Finanzhilfen im Zeitablauf mit 
fallenden Jahresbeträgen auszuge-
stalten. Für die Praxis der Städteb-
auförderung, die auf die Umsetzung 
langfristig angelegter städtebaulicher 
Maßnahmen angelegt ist, folgt 
daraus die Notwendigkeit, eine ver-
fassungskonforme Programmstruktur 
zu entwickeln. Strenggenommen 
bedürfte es vor dem Hintergrund der 
Neuregelung des Art. 104b GG eines 
klaren Auftrags (Programm) mit An-
fang und Ende und einer definierten, 
endlichen Finanzausstattung.1

In der Historie der Städtebauförde-
rung stellt dies eine Korrektur der 
Förderlogik dar. Seit der Verabschie-
dung des Städtebauförderungs-
gesetzes 1971 bis zur deutschen 
Wiedervereinigung gab es nur die 
„klassische Städtebauförderung“, 
also die städtebaulichen Sanierungs- 
und Entwicklungsmaßnahmen. Doch 
bereits vor der Föderalismusreform 
wurden die Programme in den 
1990er-Jahren ausdifferenziert.

Der Anlass dafür leitete sich aus der 
historisch einmaligen Situation im 
wiedervereinigten Deutschland ab. 
Der marode Altbaubestand in den hi-
storischen Innenstädten, die Instand-
setzungs- und Modernisierungs-
bedarfe in den Großsiedlungen am 
Stadtrand und fehlende planerische 

Grundlagen wie Flächennutzungs- 
und Bauleitpläne ließen eine nahtlose 
Übernahme der in Westdeutschland 
etablierten Planungs- und Förder-
praxis nicht zu. So wurden nach der 
Wiedervereinigung zunächst sehr 
spezifisch ausgerichtete Programme 
in Ostdeutschland eingeführt, 
die sich am besonderen Bedarf 
dort orientierten. Programme wie 
„Planungsleistungen“ oder „Große 
Wohnquartiere“ sind Beispiele hier-
für. Die Mehrzahl der in dieser Zeit 
aufgelegten Programme ist noch in 
den 1990er-Jahren ausgelaufen.

1999 führten Bund und Länder dann 
mit dem Programm „Soziale Stadt“ 
das erste neue bundesweit angelegte 
Förderprogramm in die Städtebauför-
derung ein. Die Politik reagierte damit 
auf Tendenzen sozialräumlicher 
Spaltung und Ausgrenzung in den 
Städten. Die Aufnahme des Pro-
gramms markiert den bundesweiten 
Einstieg der Städtebauförderung 
in eine aufgabenbezogene Ausge-
staltung der Förderprogramme.2 Die 
Föderalismusreform erhöhte den 
Druck auf eine verfassungskonforme 
Programmstruktur deutlich.

Die gegenwärtige Programmstruktur 
lässt sich auf fünf zentrale Hand-
lungsbereiche verdichten:

n Soziale Stadt: Das Programm 
richtet sich gegen sozialräum-
liche Polarisierungstendenzen 
und soll benachteiligte Stadt- 
und Ortsteile stabilisieren und 
aufwerten.

n Stadtumbau: Die Programme 
„Stadtumbau Ost“ und „Stadtum-
bau West“ sollen die Städte un-
terstützen, den demografischen 
und wirtschaftsstrukturellen 
Wandel zu bewältigen.

(1) Weitere Anforderungen an die Vergabe der 
Finanzhilfen sind geknüpft an die Wirkungs-
kontrolle der Programme und Berichtspflich-
ten des Bundes (vgl. Art. 104b GG).

(2) Der Stadtumbau Ost mit einem vorgeschal-
teten Wettbewerb ist ein weiteres Beispiel 
für diese aufgabenbezogenen neuen 
Programme. 
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n Städtebaulicher Denkmalschutz: 
Den Erhalt der historischen Bau-
substanz unterstützen die Pro-
gramme zum „Städtebaulichen 
Denkmalschutz Ost und West“. 
Sie sollen historische Stadtkerne 
mit denkmalwerter Bausubstanz 
sichern und erhalten.

n Aktive Stadt- und Ortsteilzen-
tren: Das Programm fördert die 
Stärkung zentraler Versorgungs-
bereiche in innerstädtischen 
Zentren und Ortsteilen.

n Kleinere Städte und Gemeinden: 
Das Programm zielt auf die He-
rausforderungen des demogra-
fischen Wandels in ländlichen 
Räumen und regt zur interkom-
munalen Kooperation an.

Eine Übersicht zur finanziellen Aus-
stattung der Städtebauförderungs-
programme gibt Abbildung 1.

Das neue Programm „Zukunft Stadt-
grün“, das in 2017 aufgelegt wird, er-
gänzt die Programmstruktur um einen 
weiteren Handlungsbereich. Es soll 
Maßnahmen fördern, die die urbane 
grüne Infrastruktur verbessern. 

Daneben gibt es Sonderprogramme 
wie das Zukunftsinvestitionspro-
gramm „Sanierung kommunaler 
Einrichtungen in den Bereichen 
Jugend, Sport und Kultur“ und den 
Investitionspakt „Soziale Integra-
tion im Quartier“. Darüber hinaus 
fördert der Bund über das Programm 
„Nationale Projekte des Städtebaus“ 
ausgewählte städtebauliche Projekte 

in den Kommunen, die wegen ihrer 
finanziellen Dimension oder ihrer 
besonderen Bedeutung in das Pro-
gramm aufgenommen werden. 
Ein überdurchschnittlich hohes För-
dervolumen soll eine schnellere und 
möglicherweise breitere Intervention 
ermöglichen.

In diese Programmstruktur müssen 
sich die Kommunen einpassen und 
vor dem Hintergrund der jeweiligen 
Ausgangslage und städtebaulichen 
Aufgabe vor Ort das passende Städ-
tebauförderungsprogramm finden.

Abbildung 1

Verpflichtungsrahmen des Bundes zu den Finanzhilfen der Städtebauförderung 

Quelle: Städtebauförderungsdatenbank des BBSR© BBSR Bonn 2017
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Städtebauliche Aufgaben und Förderprogramme: 
Gibt es Programmprofile?

Die Verteilung der Gesamt- 
maßnahmen nach Aufgaben-

schwerpunkten und städtebau-
lichem Kontext der Programm-
gebiete lässt gut abgrenzbare 

Programmprofile erkennen.

Jede städtebauliche Maßnahme 
muss umfassend vorbereitet wer-
den. Hiervon hängen der Erfolg 
der Maßnahme und ein effektiver 
Fördermitteleinsatz ab. Deshalb 
fordert der Gesetzgeber vor Beginn 
der Maßnahme eine vorbereitende 
Untersuchung (§ 141 BauGB), aus der 
die Notwendigkeit der Sanierung, die 
Sanierungsziele sowie die sozialen, 
strukturellen und städtebaulichen 
Verhältnisse und Zusammenhänge 
hervorgehen. Die Durchführbarkeit 
der Maßnahme ist aufzuzeigen, 
Folgen und Nebenfolgen sind 
abzuwägen. Idealerweise sollen 
sich städtebauliche Maßnahmen in 
gesamtstädtische Entwicklungskon-
zepte einfügen und somit eine kohä-
rente gesamtstädtische Entwicklung 
wahren. 

Die Konzepte sind im Detail so vielfäl-
tig wie die städtebaulichen Aufgaben 
vor Ort. Dennoch ist zu erwarten, 
dass Kommunen bei bestimmten 
städtebaulichen Aufgaben und sozia-
len oder städtebaulichen Kontexten, 
die aus dem Zusammenspiel über-
geordneter Stadtentwicklungstrends 
und deren konkreter Ausprägung in 
den jeweiligen Städten und Gemein-
den resultieren, meist bestimmte 
Förderprogramme auswählen. Die 
Programmstruktur der Städtebau-
förderung sollte diese Aufgaben 
sachgerecht abbilden und in gegen-
seitiger Abgrenzung der Programme 
zueinander zu einer möglichst klaren 
Profilbildung kommen. Einschrän-
kend sei angemerkt, dass es in der 
städtebaulichen Realität immer Über-
gangsbereiche bei den Aufgaben und 
Zielen von Gesamtmaßnahmen geben 
wird und damit eine vollkommen 
passgenaue Beziehung zwischen 
Aufgaben, Zielen und Programm nicht 
zu erwarten ist. Dennoch sollten sich 
spezifische Profile erkennen lassen.

Folgende Aspekte werden hier für die 
Profilbildung betrachtet:

n Soziale und städtebauliche Miss-
stände sowie Funktionsverluste 
als Charakterisierung der Auf-
gaben in den Programmgebieten 
der verschiedenen Förderpro-
gramme

n Städtebauliche Kontexte, in die 
die Fördergebiete eingebettet 
sind

Datengrundlagen

Seit 2010 erfassen die Kommunen Begleitinformationen zu den Gesamtmaßnahmen der Städte-

bauförderung zu Beginn einer Maßnahme elektronisch. Diese dienen einerseits Prüfzwecken bei 

der jährlichen Aufstellung der Bundesprogramme und beschreiben andererseits die Struktur der 

geförderten Maßnahmegebiete. Erfasst werden zum Beispiel Aussagen über die innerstädtische 

Lage der Maßnahme, den Gebietstyp und die Probleme im Fördergebiet. Aktuell liegen zu 93 % 

aller Gesamtmaßnahmen Begleitinformationen vor.3

Seit 2014 werden zudem zu den Gesamtmaßnahmen Input-, Output- und Kontextindikatoren (Mo-

nitoring) erhoben. Diese erfassen die Kommunen ex post – also nach der Durchführung von Ein-

zelmaßnahmen. Dabei werden jedes Jahr die Ergebnisse der durchgeführten Einzelmaßnahmen 

(Output), die für deren Umsetzung genutzten Mittel des jeweils letzten Haushaltsjahres (Input) 

sowie Kontextinformationen zu den Fördergebieten erfasst. Das Indikatorenset soll in Zukunft ein 

Gesamtbild der durchgeführten Gesamtmaßnahmen geben, um so Strukturen und Entwicklungen 

auf Programmebene im Zeitverlauf abbilden zu können.

Insgesamt haben Kommunen bisher zu mehr als 2.500 Gesamtmaßnahmen Monitoringdaten 

erfasst. Damit liegen zu rund 67 % aller – 2014 noch nicht ausfinanzierten – Gesamtmaßnahmen 

Daten vor.4 Die Anteile zwischen den Programmen schwanken von 41 % im Programm „Stadt-

umbau Ost“ bis über 90 % in den Programmen „Denkmalschutz West“ und „Aktive Stadt- und 

Ortsteilzentren“ (Zentrenprogramm).

Damit die Auswertungen vergleichend nebeneinander gestellt werden können, werden Daten 

aus den Begleitinformationen nur in die Berechnungen einbezogen, wenn zu den entsprechenden 

Maßnahmen auch Monitoringdaten vorliegen. Da die Begleitinformationen und Monitoringdaten 

für das Programm „Kleinere Städte und Gemeinden“ zum Teil abweichend von den anderen 

Programmen erfasst werden, wird das Programm aus der Analyse ausgeklammert.

(3) Zur Beschreibung der Begleitinformati-
onen vgl. BBSR (Hrsg.): Monitoring der 
Städtebauförderung. Räumliche Aspekte der 
Fördermittelverteilung und der Bündelung. 
BBSR-Analysen KOMPAKT 03/2015. Bonn 
2015. S. 4–5. Bonn 2015.

(4) Erfasst wurden bisher alle Maßnahmen, die 
im Programmjahr 2013 und/oder 2014 Bun-
desfinanzhilfen erhalten haben. Ausfinan-
zierte und abgerechnete Maßnahmen sowie 
Maßnahmen des auslaufenden Programms 
Städtebauliche Sanierungs- und Entwick-
lungsmaßnahmen werden nicht mehr erfasst.
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Städtebauliche Aufgaben

In den Begleitinformationen geben 
die Kommunen Auskunft über städ-
tebauliche und soziale Missstände 
sowie Funktionsverluste im Förderge-
biet. Damit lassen sich die städte-
baulichen Aufgaben analysieren. Es 
zeigt sich, dass die Kommunen in 
erster Linie Fördermittel beantragen, 
um damit städtebauliche Missstände 
im öffentlichen Raum zu beseitigen 
(64 %). Der öffentliche Raum spielt 
für die Lebensbedingungen eine zen-
trale Rolle, ebenso wie das direkte 
Wohnumfeld: Für 51 % der Maßnah-
men erkennen die Kommunen hier 
Missstände. Die Aufenthaltsqualität 
im öffentlichen Raum ist zugleich 
Standortfaktor für ansässige Unter-
nehmen. Leer stehende Einzelhan-

delsgeschäfte und Gewerberäume 
konstatieren die Kommunen für die 
Hälfte (51 %) der Maßnahmegebiete. 
Missstände bei der historischen 
Bausubstanz nennen sie in über 40 % 
der Programmgebiete.

Funktionsverluste spielen für den 
Einsatz von Städtebauförderungsmit-
teln eine geringere Rolle. Kommunen 
nennen für 27 % der Maßnahmen 
Funktionsverluste in zentralen Ver-
sorgungsbereichen als ausschlag-
gebendes Problem. Mit deutlichem 
Abstand, nämlich nur für jeweils 
18 % der Maßnahmen, führen sie 
Funktionsverluste bei Verkehrs- und 
Gewerbeflächen an. Nur in wenigen 
Fällen geben die Kommunen Funkti-
onsverluste bei militärischen Flächen 
an (3 %). 

Der Blick auf die einzelnen Pro-
gramme der Städtebauförderung 
zeigt, dass sich alle aufgeführten 
Probleme in allen Programmen 
wiederfinden. Abbildung 2 zeigt aber 
auch, dass bestimmte Probleme in 
den einzelnen Programmen überre-
präsentiert sind. 

In den Fördergebieten des Programms 
„Soziale Stadt“ bestehen Missstände 
insbesondere im Wohnumfeld (77 %) 
und im öffentlichen Raum (72 %). 
Darüber hinaus werden für 74 % 
der Gebiete ein besonderer sozialer 
Entwicklungsbedarf und für 69 % der 
Gebiete Missstände bei der sozialen 
Infrastruktur konstatiert. Funktions-
verluste spielen im Verhältnis zu allen 
Maßnahmen der Städtebauförderung 
eine untergeordnete Rolle.

Abbildung 2

Problemlagen in den Fördergebieten 

Quelle: Städtebauförderungsdatenbank des BBSR
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Die Gebiete im Programm „Aktive 
Stadt- und Ortsteilzentren“ weisen 
ähnlich oft Missstände im öffentli-
chen Raum (76 %) auf. Daneben spielt 
aber insbesondere der Leerstand in 
Einzelhandel und Gewerbe (67 %) 
eine größere Bedeutung. Überdurch-
schnittlich oft führen die Kommunen 
zudem Probleme mit dem fließenden 
und ruhenden Verkehr an (53 %). 
Passend dazu stellen sie Funktions-
verluste in zentralen Versorgungsbe-
reichen und bei Verkehrsflächen fest.

Die Probleme im Programm „Stadt-
umbau West“ sind ähnlich gelagert 
wie im „Zentrenprogramm“. Neben 
Problemen mit dem öffentlichen 
Raum (65 %), Leerständen in Einzel-
handel und Gewerbe (54 %) sowie 
Problemen mit dem fließenden und 
ruhenden Verkehr (43 %) nennen 
Kommunen überdurchschnittlich 
oft Brachflächen (49 %). Die Über-
repräsentanz bei allen genannten 
Funktionsverlusten verdeutlicht die 
Bandbreite der mit dem Programm zu 
bewältigenden Aufgaben. Insbeson-
dere die bestehenden Funktionsver-
luste im Bereich Gewerbe und Indus-
trie (36 %) sowie bei militärischen 
Flächen (11 %) unterstreichen die 
Sonderstellung des Programms.

Das Programm „Stadtumbau Ost“ 
soll unter anderem lokale Wohnungs-
märkte stabilisieren. Dazu dient der 
Rückbau leer stehender, dauerhaft 
nicht mehr nachgefragter Woh-
nungen. Grundanliegen des Stadtum-
baus ist aber die gleichberechtigte 
Förderung von Aufwertungs- und 
Rückbauinvestitionen. Dennoch ist 
der Abbau des Wohnungsleerstands 
bis heute das wichtigste Thema im 
Programm (64 %). Weitere, im Pro-
grammvergleich überrepräsentierte, 
Themen sind Brachflächen (28 %) und 
Überkapazitäten bei der technischen 
Infrastruktur (23 %). Beide Themen 
stehen in direktem Zusammenhang 
mit dem Rückbau des Wohnungsbe-
stands. Weitere wichtige Themen 
im Programm sind das Wohnumfeld 
(49 %), der öffentliche Raum (46 %) 
und Leerstände im Einzelhandel/
Gewerbe (41 %). Funktionsverluste 

spielen im Programm eine unterge-
ordnete Rolle.

In den beiden Programmen zum 
„Städtebaulichen Denkmalschutz“ 
sind insbesondere Missstände 
mit der historischen Bausubstanz 
maßgeblich (76 % Ost, 85 % West). 
Gleichermaßen überrepräsentiert 
in den Programmgebieten ist der 
Leerstand in Einzelhandel und 
Gewerbe (56 % Ost, 53 % West). 
Hinzu kommt ein über dem Durch-
schnitt aller Programme liegender 
Sanierungsrückstau (45 % Ost, 49 % 
West). Der Wohnungsleerstand ist 
nur in den ostdeutschen Gebieten 
überrepräsentiert (46 %), wohingegen 
dies im Westen Missstände mit dem 
Wohnumfeld sind (52 %). Im West-
programm kommt noch eine über-
durchschnittliche Anzahl an Gebieten 
mit Funktionsverlusten in zentralen 
Versorgungsbereichen hinzu.

Insgesamt ergeben sich sowohl bei 
den berichteten städtebaulichen und 
sozialen Missständen wie auch bei 
den von den Kommunen genannten 
Funktionsverlusten programmspezi-
fische Zuordnungsmuster.

Gleichwohl existiert keine Eins-zu-
eins-Verkopplung von Missständen 
oder Funktionsverlusten zu Städteb-
auförderungsprogrammen. Insofern 
sind ausgehend von bestimmten 
städtebaulichen Aufgaben bestimmte 
Programmzuordnungen wahrschein-
licher als andere. Es bestehen jedoch 
Spielräume, die die Kommunen aber 
auch die Länder nutzen können.

Städtebaulicher Kontext 
der Fördergebiete

Städtebauliche Maßnahmen werden 
immer in Wechselwirkung mit den 
räumlichen, strukturellen und sozi-
alen Kontextbedingungen durchge-
führt. Mithilfe der Begleitinformati-
onen und Monitoringdaten lassen 
sich Aussagen zum städtebaulichen 
Kontext der Programmgebiete treffen. 
Dabei werden folgende Merkmale 
herangezogen:

Innerstädtische Lage 
der Fördergebiete
Die Lage eines Maßnahmegebiets 
innerhalb einer Stadt lässt Aussa-
gen über die räumliche Funktion 
des Gebiets zu. Liegen Gebiete in 
Stadtzentren, liegt der Fokus oft auf 
zentralen Versorgungsbereichen. 
Innenstadtnahe Gebiete und Gebiete 
am Standrand erfüllen vorwiegend 
Wohnfunktionen. Damit hängen viel-
fach spezifische städtebauliche und 
soziale Missstände sowie bestimmte 
Funktionsverluste zusammen.

Über die Hälfte aller Maßnahmege-
biete (54 %) liegen in der Innenstadt 
oder im Ortskern einer Kommune. 
Weitere 8 % der Maßnahmen können 
Stadtteilzentren oder Ortskernen 
zugeordnet werden. Innenstadtnah 
liegen rund 21 % der Maßnahmen, 
10 % liegen am Stadtrand (vgl. Abbil-
dung 3 auf S. 9).

Gebietstypen nach Baualter
Die Baualtersstruktur eines Gebiets 
weist auf die städtebauliche Struktur 
und Sanierungsbedarfe hin. So ist 
die Wahrscheinlichkeit groß, dass 
in reinen Altbaugebieten vor allem 
die historische Baukultur erhalten 
werden soll, wohingegen Baugebiete 
der 1960er- und 1970er-Jahre eher 
von Abwanderung betroffen sind. In 
einem Drittel der Maßnahmegebiete 
(32 %) überwiegt Altbaubestand. Ein 
weiteres Drittel (35 %) entfällt auf Ge-
biete mit einer gemischten Bebauung. 
Das letzte Drittel verteilt sich auf die 
Baualtersklassen 1919 bis 1948, 1949 
bis 1969 und Bebauung ab 1970.

Gebietstypen 
nach Baunutzung
Auch die Baunutzung lässt Schlüsse 
auf typische Probleme in den Pro-
grammgebieten zu. In fast der Hälfte 
der Programmgebiete überwiegt 
die Wohnnutzung (48 %), ein fast 
genauso großer Anteil entfällt auf 
Mischgebiete (47 %). Überwiegend 
gewerblich genutzte Gebiete (3 %) 
sowie städtebauliche Brachen (2 %) 
haben, bezogen auf alle Maßnahmen 
der Städtebauförderung, keine große 
Bedeutung.
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Bevölkerungsdichte 
in den Fördergebieten
Die Spannweite der Bevölkerungs-
dichte in den Fördergebieten reicht 
von 0 bis 300 EW/ha und spiegelt die 
Vielfalt der Gebiete wider:5 Auf der 
einen Seite sind es hoch verdichte-
te Großstadtquartiere und auf der 
anderen Seite Konversionsflächen, 
Bahnhofs- oder Gewerbegebiete mit 
geringen Bevölkerungszahlen. Über 
60 % der Gebiete weisen geringere 
Dichten bis zu 60 EW/ha auf. Nur 11 % 
der Maßnahmen werden in Gebieten 
mit Bevölkerungsdichten von über 
120 EW/ha durchgeführt. Bei vielen 
Gebieten mit höheren Bevölkerungs-
dichten (30 %) handelt es sich um 
großstädtische Fördergebiete. 

Wirtschaftliche Dynamik 
in den Fördergebieten
Neben den genannten stadtstruktu-
rellen und lagebezogenen Kriterien 
beeinflussen auch wirtschaftsstruktu-
relle Kriterien die Programmauswahl. 
Im Zuge des Monitorings zu den 
Maßnahmen der Städtebauförderung 
schätzen die Kommunen global die 
wirtschaftliche Dynamik im Förderge-
biet in Bezug auf die Gesamtstadt ein. 
Die wirtschaftliche Dynamik inner-
halb einer Stadt ist von Quartier zu 
Quartier in der Regel unterschiedlich 
ausgeprägt, sodass die Kommunen 
zumindest grob eine Einstufung 
vornehmen können. Die Einstufung 
erfolgt entlang der Dimensionen 
„eher niedriger“ bis „eher höher“ als 
die Gesamtstadt.6

Insgesamt wird die wirtschaftliche 
Dynamik in 38 % der Fördergebiete im 
Vergleich zur Gesamtstadt als eher 
niedriger eingeschätzt, in immerhin 
29 % als eher höher. 33 % der Gebiete 
sprechen die Kommunen eine wirt-
schaftliche Dynamik zu, die ähnlich 
der in der Gesamtstadt ist.

Sozialstruktur 
in den Fördergebieten
Die Sozialstruktur weist auf spezi-
fische soziale Missstände in den Pro-
grammgebieten hin und beeinflusst 

(5) Durch den Ausbau der Datenbasis kann 
jetzt auch die Bevölkerungsdichte in den 
Fördergebieten berechnet werden. Bei 
der Bewertung ist zu beachten, dass die 
Abgrenzung der Fördergebiete in der Regel 
städtebaulichen Erfordernissen folgt und 
auf bebaute Flächen fokussiert ist. Dadurch 
können sich zum Teil sehr hohe Dichtewerte 
ergeben.

(6) Die Bewertung erfolgt auf Basis subjektiver 
Einschätzung der jeweils Antwortenden aus 
den Kommunen. Auf die Einschätzung durch 
Ortskenntnis wird zurückgegriffen, da eine 
entsprechende empirische Basis für viele 
Fördergebiete nicht verfügbar ist.

(7) Vgl. BBSR (Hrsg.): Monitoring der Städteb-
auförderung. Sozialstruktur der Fördergebiete 
und partizipative Elemente. BBSR-Analysen 
KOMPAKT 06/2015. S. 5–6. Bonn 2016.

somit, ebenso wie die wirtschaftliche 
Dynamik, die Programmauswahl. Im 
Zuge des Monitorings werden die 
Kommunen nach dem Anteil der Be-
völkerung mit Migrationshintergrund, 
dem Anteil der Arbeitslosen an der 
Bevölkerung und dem Anteil der Per-
sonen mit SGB-II-Leistungen befragt. 
Analog zum Indikator wirtschaftliche 
Dynamik ordnen die Kommunen 
selbst die Fördergebiete im Vergleich 
zur Gesamtstadt ein.

In über der Hälfte der Gebiete (56 %) 
schätzen die Kommunen mindestens 
einen der Indikatoren höher ein als 
für die Gesamtstadt. In rund einem 
Drittel der Gesamtmaßnahmen (32 %) 
werden alle drei Indikatoren für das 
Fördergebiet höher eingeschätzt.7

Programmprofile

Trotz der sichtbar gewordenen 
Bandbreite sowohl bei den Aufgaben-
spektren als auch bei den städtebau-
lichen Kontexten lassen sich Muster 
erkennen, die zu Programmprofilen 
verdichtet werden können.

Soziale Stadt 
Die Mehrzahl der Fördergebiete liegt 
außerhalb der Stadt- und Stadtteil-
zentren. Überrepräsentiert im Pro-
gramm sind hingegen innenstadtnahe 
Gebiete (41 %) und Maßnahmen am 
Stadtrand (23 %). In der Regel sind 
dies Gebiete, in der die Wohnnutzung 
überwiegt (82 %). Dabei handelt es 
sich oft um Gebiete mit Geschoss-
wohnungsbauten der 1950er- bis 
1970er-Jahre (47 %). Über die Hälfte 
der Gebiete haben Bevölkerungs-
dichten von über 60 EW/ha. Auch 
der Anteil von Gebieten mit Dichten 
von über 120 EW/ha ist in Bezug 
auf die gesamte Förderkulisse mit 
20 % deutlich überrepräsentiert. Die 
wirtschaftliche Dynamik schätzen die 
Kommunen für 60 % der Programm-
gebiete im Vergleich zur Gesamtstadt 
als niedriger ein. Dies ist der höchste 
Wert für alle Programme. In der 
Mehrzahl und im Vergleich zu den 

anderen Programmen deutlich über-
repräsentiert sind Programmgebiete, 
die ein hoher Anteil an Menschen mit 
Migrationsbiografien, eine über-
durchschnittliche Arbeitslosigkeit 
und viele Menschen in SGB-II-Bezug 
(74 %) prägen.

Der dargestellte städtebauliche Kon-
text des Programms hängt eng mit 
den Handlungsbedarfen zusammen, 
die sich aus den dargestellten Pro-
blemen ergeben: Missstände in der 
sozialen Infrastruktur, im öffentlichen 
Raum und im Wohnumfeld sowie ein 
besonderer sozialer Entwicklungs-
bedarf.

Aktive Stadt- und 
Ortsteilzentren
Die Maßnahmegebiete des Pro-
gramms liegen fast ausschließlich 
in den Innenstädten und Stadtteil-
zentren (97 %). Dabei handelt es 
sich überwiegend um mischgenutzte 
Gebiete (71 %). Die Bevölkerungs-
dichte in den Gebieten ist in der Regel 
niedrig: In zwei Dritteln der Gebiete 
liegt sie unter 60 EW/ha (64 %). Hoch-
verdichtete Gebiete sind deutlich un-
terrepräsentiert. Die wirtschaftliche 
Dynamik schätzen die Kommunen 
mehrheitlich höher als in der Gesamt-
stadt ein (40 %). Die Sozialstruktur ist 
überwiegend unauffällig. Für 55 % der 
Gebiete schätzen die Kommunen kei-
nen der gewählten Indikatoren höher 
ein als für die Gesamtstadt.
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Abbildung 3

Innerstädtische
Lage

Gebietstyp
nach Baualter

Gebietstyp
nach Nutzung

Bevölkerungs-
dichte

Wirtschaftliche
Dynamik

Sozialstruktur*

*Anzahl der Indikatoren, die für das Fördergebiet höher eingeschätzt werden als für die Gesamtstadt
(Migrationshintergrund, Arbeitslosigkeit, SGB II-Empfänger)

Soziale
Stadt

Zentren-
programm

Stadtumbau Denkmalschutz
Ost West Ost West Gesamt

Innenstadt bzw. Ortskern

Stadtteilzentrum bzw. Ortskern
eines Ortsteiles

innenstadtnahes Gebiet

Stadtrand

mehrere Lagetypen

Bebauung bis 1918

Bebauung ab 1919 bis 1948

Bebauung ab 1949 bis 1969

Bebauung ab 1970

gemische Bebauung

überwiegend Wohnnutzung

überwiegend Mischnutzung

überwiegend gewerbliche
Nutzung
überwiegend städtebauliche
Brache

bis unter 20 Einw. je ha

30 bis unter 60 Einw. je ha

60 bis unter 90 Einw. je ha

90 bis unter 120 Einw. je ha

120 Einw. je ha und mehr

höher als Gesamtstadt

wie Gesamtstadt

niedriger als Gesamtstadt

3 Indikatoren

2 Indikatoren

1 Indikator

kein Indikator

Im Vergleich der Programme

überrepräsentiert
unterrepräsentiert

Anteil Maßnahmen im Programm (in %)
1 20 60 80 10040

Quelle: Städtebauförderungsdatenbank des BBSR

Städtebaulicher Kontext der Fördergebiete 

© BBSR Bonn 2017
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Der vorwiegende Handlungsbe-
darf im Programm dockt an diesen 
städtebaulichen Kontext an. Auf-
gabenschwerpunkt bilden zentrale 
Versorgungsbereiche: Das Programm 
soll den öffentlichen Raum aufwerten, 
den fließenden und ruhenden Verkehr 
optimieren und Leerstände in Einzel-
handel und Gewerbe beseitigen.

Stadtumbau Ost 
Der „Stadtumbau Ost“ unterscheidet 
zwischen einem Aufwertungs- und 
einem Rückbaubereich. Daher liegt 
sowohl ein großer Anteil der Maß-
nahmegebiete in innerstädtischen 
Altbaugebieten als auch in innen-
stadtnahen und randstädtischen La-
gen, die durch Geschosswohnungs-
bau der 1970er-Jahre gekennzeichnet 
sind. Letztere sind im Programmver-
gleich deutlich überrepräsentiert 
(33 %). Die Wohnnutzung herrscht 
in den Gebieten des Programms 
insgesamt vor (68 %). Die Bevölke-
rungsdichten sind mehrheitlich eher 
gering: 64 % der Maßnahmen liegen 
bei unter 60 EW/ha, der Anteil an 
hochverdichteten Gebieten ist unter-
repräsentiert (8 %). Die wirtschaft-
liche Dynamik wird in fast der Hälfte 
der Gebiete als niedrig eingeschätzt 
(48 %). Die Sozialstruktur bewegt sich 
in etwa im Durchschnitt aller Maß-
nahmen der Städtebauförderung.

Handlungsbedarf sehen die Kom-
munen vor allem beim Wohnungs-
leerstand, im Wohnumfeld und im 

öffentlichen Raum. Im Programm-
vergleich überrepräsentiert sind 
zudem Überkapazitäten im Bereich 
der technischen Infrastruktur und 
Brachflächen.

Stadtumbau West
Die Fördergebiete des Programms 
liegen überwiegend in der Innen-
stadt (44 %) und in innenstadtna-
hen Gebieten (26 %). Sowohl beim 
Baualter (52 %) als auch bei der 
Nutzung (65 %) sind gemischte 
Gebiete überrepräsentiert. Das 
Programm weist zudem die höchsten 
Anteile an Gebieten mit überwiegend 
gewerblicher Nutzung (10 %) und 
mit städtebaulichen Brachen (7 %) 
auf. Entsprechend ist die Bevölke-
rungsdichte in den meisten Gebieten 
gering: 73 % liegen unter 60 EW/ha. 
Bei der wirtschaftlichen Dynamik sind 
die Gebiete mit einer hohen Dynamik, 
im Programmvergleich, überreprä-
sentiert (34 %). Bei der Sozialstruk-
tur sind dies Gebiete ohne soziale 
Benachteiligung (47 %).

Die Handlungsbedarfe weisen ent-
sprechend der räumlichen Lagen so-
wie der Nutzungsvielfalt der Gebiete 
eine hohe thematische Breite auf: Das 
Programm soll den öffentlichen Raum 
aufwerten, Leerstände in Einzelhandel 
und Gewerbe bewältigen und Brach-
flächen aufwerten oder beseitigen. 
Der städtebauliche Kontext hängt eng 
mit den angegebenen Funktionsver-
lusten in den Gebieten zusammen.

Städtebaulicher Denkmal-
schutz Ost und West 
Die Programme des Städtebaulichen 
Denkmalschutzes fokussieren sehr 
stark auf innerstädtische Lagen 
(91 % Ost, 80 % West) und sind durch 
Altbaubestand (bis 1918) gekenn-
zeichnet (91 % Ost, 67 % West). Dabei 
sind im „Denkmalschutz Ost“ Gebiete 
mit überwiegender Wohnnutzung im 
Programmvergleich überrepräsen- 
tiert (59 %). Im „Denkmalschutz 
West“ trifft dies wiederum auf Misch-
gebiete zu (56 %). In beiden Pro-
grammen sind Gebiete mit geringen 
Bevölkerungsdichten unter 60 EW/ha 
in der Überzahl (79 % Ost, 68 % West). 
Die wirtschaftliche Dynamik in den 
Denkmalschutzgebieten schätzen die 
Kommunen mehrheitlich gleich oder 
höher als in der Gesamtstadt ein. 
Insbesondere im Ost-Programm sind 
Gebiete mit einer höheren wirtschaft-
lichen Dynamik überrepräsentiert 
(41 %). Die Anzahl an Gebieten ohne 
soziale Benachteiligung ist in beiden 
Programmen überdurchschnittlich 
(73 % Ost, 55 % West).

Den Programmzielen entsprechend 
und dem beschriebenen vorwie-
genden städtebaulichen Kontext 
folgend soll das Programm vor allem 
historische Bausubstanz erhalten.
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Fazit

Die Bundesregierung misst der 
Städtebauförderung große wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle 
Bedeutung bei. Städtebauliche 
Sanierungsmaßnahmen sollen dazu 
beitragen, die bauliche Struktur der 
Städte und Gemeinden nach zeitge-
mäßen Erfordernissen zu entwickeln, 
gesunde Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen zu schaffen und die Wirt-
schaftsstruktur sowie das Ortsbild zu 
verbessern. Den Kommunen wird mit 
dem sanierungsrechtlichen Instru-
mentarium und den Städtebauför-
derungsprogrammen ein Rahmen 
geschaffen, diese Ziele anzugehen. 
Die ausdifferenzierte Programmstruk-
tur trägt aus politischer Sicht zur Pro-
filierung der Städtebauförderung bei 
und ist verfassungsrechtlich nötig, 
da Programme mit endlicher Laufzeit 
und degressiver Finanzausstattung 
anzulegen sind. 

Aus der Sicht mancher Praktiker aber 
wirkt sich die ausdifferenzierende 
Förderlandschaft kontraproduktiv 
aus. Eine überkomplexe Programm-
struktur stehe einer ganzheitlichen, 
integrierten Herangehensweise an 
städtebauliche Probleme entgegen 
und führe zu erhöhtem Verwaltungs-
aufwand bei Ländern und Kommunen, 
der nichts Wesentliches zur Lösung 
der bestehen städtebaulichen He-
rausforderungen beitrage.

Dieser Wahrnehmung kann inso-
weit entsprochen werden, dass die 
Ausdifferenzierung der Programm-
struktur in die verwaltungsseitige 
Abwicklung der Programme ein-
greift, sowohl bei den Ländern als 
auch bei den Kommunen. Es sind 
Rationalitätskriterien zu entwickeln, 
nach denen Verfahrensabläufe auf 
Länderebene ausgestaltet werden. 
Kommunen müssen sich, wenn sie 
städtebauliche Maßnahmen ausge-
stalten, auf verschobene Koordinaten 
einlassen, um ihren Förderbedarf 
herzuleiten. Relevanzbegründungen 
und Legitimationsmuster sind in ein 

erweitertes Spektrum einzufügen und 
gegebenenfalls um neue Aspekte 
anzureichern. Dies alles durchbricht 
jahrzehntelang eingeübte Routinen, 
die noch aus der Zeit mit nur einem 
Städtebauförderungsprogramm 
resultieren.

Die Förderlandschaft im Bereich 
städtebaulicher Projekte in Gänze 
hat sich in der jüngsten Vergangen-
heit strukturell erheblich gewandelt. 
Für das 2014 erstmals aufgelegte 
Bundesprogramm „Nationale Pro-
jekte des Städtebaus“ wurden bis 
2017 302 Mio. Euro für 108 Projekte 
mit besonderer nationaler oder 
internationaler Wahrnehmbarkeit 
bereitgestellt. Neu hinzugekommen 
sind ferner die Programme „Sanie-
rung kommunaler Einrichtungen im 
Bereich Sport, Jugend und Kultur“ 
und der Investitionspakt „Soziale 
Integration im Quartier“. Alles 
in allem besteht ein bisher nicht 
dagewesenes Angebot an unter-
schiedlichen Fördermöglichkeiten im 
Bereich städtebaulicher Aufgaben. 
Dies lässt sich aufgrund komplexer 
werdender Förderstrukturen und 
-verfahren beklagen. Gleichwohl 
schaffen diese größeren Förder-
möglichkeiten gezielte Anreize für 
städtebauliche Investitionen. Zudem 
sorgt die Implementation bestimmter 
Programme, wie dies zum Beispiel 
mit den Programmen „Soziale Stadt“ 
und „Stadtumbau Ost“ geschehen ist, 
für eine strategische (Neu-)Fokus-
sierung städtebaulicher Aufgaben. 
Die Zerlegung der Förderlandschaft 
führte letztlich auch zu einer größe-
ren finanziellen Basis zur Umsetzung 
städtebaulicher Maßnahmen. 

Im Ergebnis der Analyse bleibt 
festzuhalten, dass sich gut abgrenz-
bare Programmprofile erkennen 
lassen. Trotz Überlagerung einzelner 
Elemente bei den städtebaulichen 
und sozialen Missständen, den 
Funktionsverlusten und den unter-
suchten Kontextinformationen bilden 

sich die oben genannten Handlungs-
bereiche der Städtebauförderung 
in den Programmprofilen durch die 
jeweilige Akzentuierung deutlich ab. 
Dies spricht dafür, dass die derzeitige 
Programmstruktur mit den städte-
baulichen Aufgabenschwerpunkten 
weitgehend konform geht und die 
Notwendigkeiten der städtebaulichen 
Aufgaben in den Kommunen abbildet. 
Eins-zu-eins-Beziehungen zwischen 
bestimmten städtebaulichen Aufga-
ben und Programmen bestehen aller-
dings nicht. Dies liegt daran, dass die 
städtebaulichen Gesamtmaßnahmen 
komplex angelegt und nicht zuletzt 
auch durch ihren integrierten Ansatz 
nie eindimensional sind. Insofern 
verfügen die Kommunen über Frei-
heitsgrade, wenn sie ein geeignetes 
Programm auswählen.

Es sollte nicht übersehen werden, 
dass die Programmstruktur auch eine 
politische Funktion hat. So lassen 
sich förderpolitische Maßnahmen un-
ter dem Rückgriff auf ein Programm 
mit definiertem Ziel und Umfang 
sowie klarer zeitlicher Grenzen ver-
mutlich leichter legitimieren als mit 
einer sehr offenen und damit wenig 
verbindlichen „Globalförderung“, 
wie dies früher bei dem Programm 
„Sanierung und Entwicklung“ der 
Fall war. Die Ableitung klarer För-
derbedarfe gewinnt in politischen 
Aushandlungsprozessen zudem an 
Bedeutung, da Politik und Öffentlich-
keit nur so überzeugend zur Bereit-
stellung der benötigten finanziellen 
Mittel angeregt werden können. 

Letztlich ist auch eine kommunikative 
Dimension zu beachten. Die Vermitt-
lung des Beabsichtigten und später 
des Erreichten lässt sich – dies gilt 
für alle beteiligten föderalen Ebenen 
– mit Bezug auf ein klar definiertes 
Programm leichter herstellen als mit 
einem Bezug auf einen eher unspezi-
fischen Förderrahmen. Der Wirkungs-
nachweis gelingt eher in enger 
Verknüpfung zu einem definierten 
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Programm als zu einem in sachlicher 
und zeitlicher Hinsicht breit ange-
legten Förderansatz. 

Vor diesem Hintergrund sollte bei der 
Weiterentwicklung der Städtebauför-
derung oder dem jetzt erweiterten 
Förderrahmen über eine Systemati-
sierung nachgedacht werden:

n Kurzfristige projektbezogene 
Förderansätze zum gezielten 
Abbau von Investitionsstaus, 
zur konjunkturellen Belebung, 
zur beschleunigten Erreichung 
bestimmter Ziele beim Infrastruk-
turausbau oder der -erneuerung 
(bspw. Klimaschutz, Integration) 
etc. Hierunter fallen die oben ge-
nannten Investitionsprogramme. 
Charakteristisch für die Förder-
linie sollten folgende Merkmale 
sein: klar definiertes Ziel, kurze 
Laufzeit von drei bis maximal fünf 
Jahren.

n Städtebauliche Programme mit 
klarer Zielsetzung und einem 
mittelfristigen Zeithorizont von 
10 bis 15 Jahren. Diese lassen 
sich in die Städtebauförderung 
gut einpassen und würden 

der Intention des Art. 104b GG 
folgen, Programme mit zeitlicher 
Begrenzung und degressiver 
Mittelausstattung aufzulegen. In 
der Historie der Städtebauför-
derung gab es bereits solche 
Programme (Planungsleistungen, 
Entwicklung von Wohngebieten 
in Ostdeutschland), aber auch 
die „Nationalen Projekte des 
Städtebaus“ können als Beispiel 
für diesen Programmtyp gelten.

n Daneben bestehen städtebau-
liche Herausforderungen, die 
eher als Daueraufgaben zu 
betrachten sind und sich über 
längere Zeithorizonte erstrecken. 
Erkenntnisse aus dem Monitoring 
der Städtebauförderung weisen 
darauf hin, dass es Gesamt-
maßnahmen gibt, bei denen die 
Sanierungsziele trotz langer 
Förderdauer nur eingeschränkt 
erreicht wurden. Dies spricht für 
spezifische sozialräumliche und 
stadtstrukturelle Konstellationen, 
bei denen eine wie auch immer 
geartete dauerhafte Intervention 
vorzusehen ist. Die Förderung 
sollte sich dann aber auch nur 
auf die Gebiete beschränken, 

die dieser umfassenden Unter-
stützung bedürfen. Offen bleibt 
hier die Frage, inwieweit diese 
Art der Dauerförderung kom-
patibel mit der Regelung des 
Art.b 104b GG ist.

Aus fachlicher Sicht bildet die derzei-
tige Programmstruktur der Städte- 
bauförderung die zentralen städtebau-
lichen Aufgaben gut ab, was sich aus 
den Programmprofilen ablesen lässt. 
Die wiederholt vorgetragene Kritik 
an dieser Programmstruktur sollte 
zumindest insoweit berücksichtigt 
werden, dass jede weitere Ausdif-
ferenzierung mit gut begründbaren 
Aufgaben einhergeht. Dauerhaft muss 
sich die Eignung der heutigen Pro-
grammstruktur sowohl in der städte-
baulichen als auch der politischen 
Praxis beweisen. Mit abgestimmten 
Evaluierungskonzepten lassen sich die 
Wirkungen der Programme messen 
und deren Weiterentwicklungen 
begründen. Generell gilt: Solange die 
Länder und Kommunen die Fördermit-
tel abnehmen und sich in der Praxis 
keine entscheidenden Friktionen oder 
gar Widerstände identifizieren lassen, 
funktioniert die Programmstruktur und 
erlaubt sachgerechte Lösungen.
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